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ANFRAGE 

der Abgeordneten Gratzer , Dr. Partik-Pable, Dr. Ofner, Mag. Schreiner 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend eine Weisung der Sicherheitsdirektion für Nieder

österreich 

Nach 'vorliegenden Informationen hat die Sicherheitsdirektion für 

Niederösterreich am 19. Juni dieses Jahres folgenden Erlaß den 

nachgeordneten Dienststellen zur Kenntnis gebracht: "Aufgrund von 

Sachbeschädigungen, gefährlichen Drohungen und dergleichen ergeht 

die Einladung in der Causa Landeshauptmann Dr. Jörg Haider allen 

Pro- und Kontraaktionen und Versammlungen sowie den Einrichtungen 

und Lokalitäten der involvierten Parteien ein besonderes Augenmerk 

zuzuwenden. Bei Veranstaltungen und Versammlungen wird um um

gehenden Bericht an die ho. Behörde gebeten". 

Die unterfertigten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an 

den Herrn Bundesminister für Inneres nachstehende 

A n fra g e : 

1) Entspricht es den Tatsachen, daß die Sicherheitsdirektion für 

Niederösterreich eine dieSbezügliche Weisung an die nach

geordneten Dienststellen übermittelt hat? 

2} Wieviele Berichte über Veranstaltungen und Versammlungen der 

FPÖ \"iurden der SicherheitsdireJ!.:tion für Niederösterreich in 

diesem Zusammenhang vorgelegt? 

3) Was war der Inhalt dieser Berichte? 

4) Wieviele Sach.beschädigungen, gefährliche Drohungen bzw. 

andere Straftaten sind der Sicherheitsdirektion für Nieder

österreich aufgrund dieser Berichtspflicht bislang gemeldet 

worden? 
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5} Wie hoch war hiedurch der zusätzliche Personalaufwand? 

6} Sind Sie persönlich der Meinung, daß der FPÖ seitens der 

Sicherheitsbehörden "besonderes Augenmerk" zuzuwenden ist 

und, wenn nein, werden Sie diese Vorgangsweise in Nieder

österreich umgehend abstellen? 
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